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A/RES/69/14 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation 

für das Verbot chemischer Waffen 
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 5. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen“ unter dem Punkt „Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen und sonstigen Organisati-
onen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsiebzigsten Tagung aufzunehmen. 

48. Plenarsitzung 
11. November 2014 
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